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Oester re ich .

Wien den »6. Iu«y .
Se. k. k. Ma j . haben gestern Morgens das

Schloß;u Weii^zierl verlassen, um sich nach
Schönbl'llnn zu begeben. Zu Mitsag haben Sie
mit Allerbest ihrer Familie zu Burkersdorf,
an einer Tafel von 2 ; Gedecken gespeißt. Die
Fahtt von Weinzierl nach Schönbrunn glich
einem Trüimpbzuge.

Bey dem beute Stat t findenden feyerlicken
Ei^ulge S r . Majestät des Kaisers und Kö.
nig5 , in diese Haupt« und Residenzstadt/ist
folgende Ordnung festgesetzt:

' Die zu dem Zuge gehörigen Personen ver,
scin mcln sich dcs Morgens sämmtlich in Galla,
in ln,d bey der k k Theresianifchen Ritter»Aka.
d?m,e Se., k. k. Majestät, begleitet von der
Bobmilch »ständischen Leibwache, fahren von
Sci'ö^brlmn dahin, und werden sich um io
M r daselbst zu Pferde fetzen. Der Zug geht
tann nach der Stadt in folgender Ordnung:

: . Eine Abteilung bürgerlicher Neiterey;
?., cin Regiment kaiserlicher Reiterey; 3. zwey
kaiserl. köniql. Einfpäniger zu Pferde; 4. zwey
kaiserl. königs. Hof.Fouriers zu Pferde; 5.
vier kaisers. köingl. Trompeter zu Pferde; 6.
die kaiserl. köniql. Livree «Dienerschaft zu Fuß;
7- die kaiserl. königl Edelknaben zu Fuß; 8.
die kaiscrl. königl. Trucbsesse zu Fuß; y. die
Ried. Ocsterr. Herren Stande insgesammt/ zu
Pferde,, unter Anführung des Hr'»i. Landmar-

schalls, Grafen v. Dictrichstein; »o. die kaiserl.
kömgl. Kämmerer zu Pferde, von ihren Reit,
knechten zu Fuß, in Galla begleitet; l , . die k. k.
geheimen Räthe zu Pferde, ebenfalls von Reit«
knechten begleitet; »s. des Herzogs Albert roll
Sachsen -Teschen, und der Herren Erzherzoge
kaiserl. köingl. und königl. Hoheiten, von J h .
rkn OlnMofmeistern oder Obersthosmeisiers»
Stellvertretern, zu Pferde begleitet. Zu bey»
den Seiten gehen ein Vereiter und zwey Reit»
knechte.

>3. Se. Maj . zu Pferde, in der Feldmar»
sc5aNs-Campagne»lllnsorm, zur Seite geht der
Ober Lieutenant der kaiserl. königl. Traban»
ten«Garde.

Am Pferde S r . Majestät geht der Oöcr«
bereiter.

Auf beyden Seiten der Herren Erzherzoge
k. k. H. H.,und S r . Majestät des Kaisers,
zieht die kaiserl. königl. Trabanten »Leibgarde
einher.

14. Die obersten Hofämter, und nach ihnen
,5. die Garde.Capitäns und der General.Adju«
tant S r . Majestät des Kaisers, zu Pferde;
»6. die kaiserl. königl. Arcieren^ Garde zu
Pferde; «?. die königl. Ungarisch adelige Leib«
garde zu Pferde.

»8. Ein Regiment kaiserlicher, und »y. eine
Abtheilung bürgerlicher Reiterey machen den
Beschluß.

Der Zug geht unter fortdauerndem Kano,
nendonnev, und dem .Gtläute sämmtlicher Glo«
cktn in der Stadt und in den Vorstädten, aus



H m Theresialvscken Akadem'e.GeUubc llber bie
Wiedner» Hauptstrasse an das alte Kärntner«
thor , an welchem Se. Maje^ät der H.nser z»d
König/ vo« dem Hrn. Bürgermeister und von
bem gesamnnen Magl^rare, in der z> diesem
Empfange errichteten Triumphpforte, mit einer
Anrede eh"furch^o<N bew.llcommt werden.

Se. M l j . nehmen von dort den W?>j durch
bie Kärnlüer'lraffe, Stngerstraffe, ^le^ner.
straffe, Wollz?sl ul̂ er den Lichtensteg, Hohen,
markt, durch die Wipplingei straffe. Futterer,
gaffe über den Fudenplah, Hof , über >ie Frey.
ung durch die Herrengaffe, über den Kohlmarkt
und Graben nach» S t . Stephan / wo das Te
deum abgesungen wirb.

An der Stephsnsttrche steigt die Beglei,
tung vom Pferde. Se. M a j . w?rden am
Riesenthore von dem versammelten Hofsta«te,
von dem Herr» Erzbischofe, von der Ehur.Geist.
lichkeit, von dem Consistorio dl>r Universität,
und von dem Stadt-Magistrate empfangen,
und wohnen in dem Presbytorio dem Ambrosia-
«ischen Lobgesange bey, während welcher kirch,
licken Feyer durch ein auf dem Hohenmarkte
«usgestelltes Grenadier, Batai l lon, und das auf
den Wällen aufgeführte Geschütze, ein dreymah«
liges Salve gegeben wird.

Nack der klrcklicken Feyerlichkeit setzen Se.
M « j . den Zug in die Hofburg fvlgendermaffen
fo r t :

Ueber den Slock im Eisenplah, durch die
Härntnerstraffe, Spitalgaffe, über den Neu,
markt, durch die Klostergaffe, über den Spi«
talplatz, Augustinergaffe, ^oseMpl. ih, durch
die obere Breunerstraffe, über den Graben und
Kohlmarkt in die Hofburg.

Se. M a j . werden im Schweizerhose ab»
steigen.

Auf der Bolhschafterstiege sind Mthel lun.
Hen von mehreren, für diese Feyer geschmü k«
ten Kindern aufgestellet, welche Se. Majestät
empfangen.

I n den Appartements der Hofburg endlich
«rwarten dte k k Beamten, die adligen Aka-
demien, so wie der Hosilaat, nach den ver»
schiedenen Abstufungen, die Ankunft ihres aller-
gnädigsten Kaisers und Herrn.

Auf sämmtlichen S t r a f n und Plätzen, wo
der Zug geht, sind vom V : l i t ä r . Spaliere ge.
zogen / inner welchen sich niemand aufhalten
darf.

Nachts werden die Stadt und die Vorstädte
erleuchtet seyn. ( W . Z . )

I h re MaZest<5l', unsere afferqnzdiqsse Kaise«
r'm«, wird dem feierlichen Eini^qe in der
Singerstraffe, aus den Fenstern des Pallasies
S r . k. k. Hüheit des Erzherzogs Anto«, zu«
«ehen. Wa«<n selbiger vorüber :ft, fahren ^hre
Vt jestät ans der Veire dei erzbischöilichen Clmr,
tn o<e ^ t O e^hänsklrche, «nd wohnen allda
tm Hos.Oratur io, dem Tedeum bey. Sodanit
kehren Fhre .liaz ,., o.c Ho,blUg zurück, um
daselbst Se. M a j den K^scr, zu empjänqen.

Morgen, den »7. d., ist für 6 Uhr AdexdH
Aufwartung angesagt, in welcher Se k. k.
M a j die Glückwünsche des Hosstaates annehmen.

Samstags Abends ist im Theater am Kärnt,
nerthore Hofschauspiel, unter dem T i t e l : D i e
W e i h e der Z u k u n f t , wozu m,t Einl««
dungs.Billeten der Zutr tt frey gestattet ist.

Vom l / . d.
Der Einzug ist „1 der schon gestern be«

schriebenen Zeit und Ordnung vor sich gegan»
gen - nur ist noch zu bemerken, daß derselbe
auch von S r . kaiserl. Hoheit dem Erzherzoge
Kronprinzen, in der Uniform seines Regiments,
und i^r. k. k. Hoheit dem Erzherzoge, Großher-
zog von Würzburg, begleitet war , und an die
k. k. Leibwachen, die Bölmusch'Sländischen
Ehren. Garden sich anschlössen. Die Pracht
desselben ist hart zu beschreiben. Alles sprach
dabey laut die Macht Ui!d Herrlichkeit dieses
Kalserstaates, und den edlen Wetteifer der
Großen aus, sich dieses erhabenen Kaiser.Throns
würdig zu zeigen.

Von der Theresianischen Ritter »Akademie
bis zum K'rntnerthore warcn Bäume gepflanzt,
und die Wege mit Gras und Blumen bestreut.
Zu beyden Seit tn waren Bürgcrwachcn und
Mi l i tä r in 'seihen aufgestellt.

Am Kärntn rthorc war von Seiten des Magi»
ssrats, nach der Zeich, ung des Hrn. Hofarchi»
tekten 0. Hohenberg, und unter desten Leitung,
eine präckt'q? Ehrenpforte errichtet.

Die Brücke war durchaus herrlich verzie,
ret. Zu beyden Sel t tn waren erhobene Ge,
länderstege, mit Orangerie «Bälmen beseht.
Vorne standen in Reihen 500 kleine Knaben
und Mädchen. in der Farbe des Ocsterreichi«
schen Wappens bekleidet, und mit einem Her«
zogshutchen bedeckt. S ie hatten Palmcnzweige
und L) beerkräuze <n der Hand.

Zu dem Tedeum war die S t . Vtephanskir-
che auf das herrlichste verziert m d mit den
prächtigsten Tapetten behängen.



Mich tzeendigtcm ambrosianischen?obgesange
trat der Z><g in der vo»ig?u Ordnung die Rück»
kehr an. <Ze. Majestät kamen nach » Uhr in
der Hofburg an.

Der Größe der Veranlassung der Herr«
lichkeit des E:nzugs und der Innigkeit der Ge«
fühle, welche «lle Einwohner durchdringen,
V , r oie Praä't und Schondeit der nächtlichen
Beleuchtung angemessen. Es ist wirklich em
eigenes We,k erforderltch, um dieselbe zu schil»
Hern. Nilr VS' den wesentlichsten Gegenständen
dieser Beleuchtung behält man sich bevor,,näch,
stens etwas Umständliches nachzutragen.('L'W)

Se. k. k. M.yestat haben dem Freykerrn
Anton v. M a r e n z i , die Kämmererswürde
allergnäbigst zu verleihen geruhet» ( W Z . )

Da den F. M . Graf von BeNegarde eine
wicktige Hlclle in Ital,en angewiesen ist, so
erhalt statt seiner das Präsidium beym Hof.
eriegSrathe der F. M. Fürst zu Schwarzen.
bl«H, das Hij?» Prästdium, der General der
CavaNerie, Freyh. von Snpstcz; als wirk l i ,
che Hoft'ric,sräthe aber werden ernannt, die
F. M . L. Baron Prohaska, Bianchi und
Vlecsery. Zugleich sind folgende General.Cy,
wanden vergeben worden , und zwar: das von
Ital ien a>, den G. d.C. F l imont ; in Slaoo«
nien dem F. Z. M. Baron v. Laltermann; in
der Banal « Gränze dem F. Z . G»af Ignaz
Gtulay, und in der Kasistcloler und Waras»
disier Glän<e den F. M. L, »̂on R<»dlvojeo,ch ;
endli b m»l>?n G . M. zu Tl.'pprn« Inspektoren
in den Ländern sollende Generale bestimmt;
nähmlich: in Vödmrn, den G . d. C. Graf
Klrnan. U55 )>n F. Z. M. Graf Cslloreoo;
in Mahren; die F. M. L. Graf Weissenwolf
und Graf Ignatz H^rde^o; «n Ober. und Nie«
dcröfteslcich den F. M. i l . F'lrst 'l'oyS Lichten«
stein; und in Ungarn den F. M. L. Glaf o.
Radetzky.

S ia t t dem Freyherr« o. Slipsiez wurde
das Landes, General. Comnlando «n Sieben»
bürgen dem F . Z . M . sreyherrn o. Hiller über-
tcagen.UW. Z.)

Die in unserer letzten Zeitung l^ro. 4y.
nachzutragen versvrvcdenen Beweise, der von
S r . Majestät unter dem Z i . May d. I . zur
Würdigung der Verdienste einzelner Indlvi»
duen, huldreichst resolyirten Beförderungen
und Belohnungen, sind folgende: ErstenS
«VUsdcn h ^ l d e r t , 6 Ohllstlleulenal1e zu,Obri<'

sten , »Z Majors zu ObrWlenienewts, «v>
2^ Hauplleule und Riltmeisirrs zu Ma jo rs ;
dann wurden 3 2 , theils Generals, theilö
Slads» un^ Oblroffi j icrs, mit dem Marien»
Theresnn - Orden . »der Leopolds , Ork^en be«
theilt, »nd zwey Feldmarschall« Lieutenants z»
zrrlplen^etilMents ° Inhabern ernann«.(M.Z.5

F r a n k r e i c h .
Da die Rede des Königs vom Tkrone,

sowohl als die vom K«nzser an die Versamm.
lung auf die neue KonstUution sich beziehende
Anrede, nebst dlm allsführlicheu Eingänge,
den der Köing als Einleitung zur Konstiru»
tions » Urkunde verfertiget bat, für unsere
Blatter zu weitläustig ist, uud eben zur Haupt«
sacht nicht wesenlliches bnV.rägt, so theilen wir
hier bl»s die Constitutions »Akte, so w>e sie
hier folgt buchstäblich mit.
Rechte der F r a n z o s e n a l s S t a a t s «

b ü r g e r.
Art . ' . Alle Franzosen, welckcn Titel oder

Rang sie sonst auch haben mögen, siud vor
dem Gesetze gleich.

2. Sie steuern ohne Unterschied nach Ver»
hältniß ihres Vermögens zu den Staatslasten.

Z. Sie können alle auf gleiche Weist Cj»
vil»und M i l i t ä r , Anstellungen erhalten.

4. Ihre individuelle Freyheit ist gleichfalls
garantirt, da niemand anders als in den durch
das Gesetz angegebenen Fällen , und in der durch
dasselbe vorgeschriebenen Form gerichtlich be«
langt odcr verhastet werden kann.

H. Jeder bekennt seine Religion mit glei«
cher Freyheit, und genießt für seinen Cultus
den nämlichen Schutz.

6. Doch ist die römisch,katholische, aposto«
lische Religion die Religion des Staats.

7. Bloß die Priester der römisch, katholisch,
«postolischen Religion und die der andern chvist»
lichcn Glaubenspaneyen werden aus dem kö«
nigl. Schatze besoldet.

8. Die Flanzo.en haben das Recht ihre
Meinungen bekannt machen und drucken zu las,
sen, wenn sie sich nach den Gesetzen richten,
wodurch der Mißbrauch dieser Freyheit unter«
drückt werden soll.

y. Alles Eigenthum das sogenannte Natto«
nal « Eigenthum nicht ausgenommen, da das
Gesetz keinen Unterschied zwljchen demselben
macht, ist unverletzlich.

»«. Der Staat kann ein Eigenthum als
Opfer zum Besten, des gesetzlich constatitte»



O f M s n ' M e W ^fachen- , aßer nur nach vor-
hergegangener Entschädigung.

> l . Alle Nachforschungen über Meinungen
und St immen, die bis zu der Wiederherstel-
lung dcr königl. Negimmg geäußert worden,
sind untersagt. Dasselbe Vergessen des Ver?
Eugenen ist auck den Tribuuälen und den Bür -
gern befohlen.

»2. Die Conscription ist abgeschafft-. Die
A r t und Weise, wie die Land.und See-Armee
recrutirt werden soll, wird durch das Gesetz
bestimmt. .
F o r : n c n d e r Neg.i^-rung« de3 . K ö n i g s .

Die Person des Königs ist unverletzlich und
beilig, l^eine Minister sind verantwortlch..
Der König allein hat die erecutive Gewalt.

>4. Der König ist das Oberhaupt («^.kf
s u ^ ^ ^ m e ) des S taa ts , befehligt die Land-
lind Seemacht, erklärt den K> »eg, schließt
Friedens - Allianz - und Handels - Tractate, be.
sehr alle Stelien» der öffeiulichen Verwaltung,
und erläßt die zu^ Ausführung der Gesetze
llnd zur Sicherheit des Staats nöthigen Regle«
ments und Verordnungen.

,H Die gesetzgebende Gewalt wird zusam.
meu von dem Könige, dem Hause der Pairs
lind dem Hause der Departements-Deputmen.
ausgeübt», - ^ ^ ^.

Z6. Der Kvnlg> schkHg^baH Gesty vor.
»7. Dcr Vorschlag, ẑ li dem Gesetze wird, ,

nach Belieben des Königs, im Hause der Pairs
oder der Deputirtrn gemacht, ausgenommen,
nenn das Gesetz eine Aussage betristt, wo es
zuerst an das Haus. dep Deputirten g.erichter
nerden muß.'' . ^ ' ' . '

i 8 . Urber jedes Gefttz sM verhandelt, und
vol, der Mehrheit jedes der beiden. Häuser srn),
abgestimmt werde«, '

»9», Die Häuser haben, das' Recht den Kö..
nig zu. bitten o über irgend einen Gegenstand
ein Gesetz vorzuschlagen und anzuzeigen, was
ihrem Gutdünken nach das Gesetz enthalten soll.,

20. Diese Bit te kann von einem der bcy«
te« Häuser getban werden, aber nachdem vor.
her w geheimer Comite, darüber verhandelt
worden ist; sie soll durch das Haus,, welches
hen Vorschlag dazu gemacht hat, erst nmh Ver«
lauf von 6 Tagen an das andere geschickt wer«
den.

2 , . Wenw der Vorschlag von- dem-an-derm
.Hausc angenommen wird, soll er dem Könige
vorgelegt werden; wird er verworfen, so kann
er in der nämlichen Sitzunz nicht wieder vorge,
bracht werden.

22. Der König Mein^ sancti)üirt nid p r s - W
mulg,irt- die Gesetze.

2Z., 2ie Civlüiste wü'd für die ga ne D^'ier,
der ^iegicrung, von dcr e»ssen ges^gcbenden,,
Versammlung, die nach d^r Thronde^elgunK
des Äönlgs Stat t findet, bestn.'"^ ^

V o m H a u s e der P a i r s .
24. Das Haus der Pairs ist ein wesentlz"

cher Theil der gesetzgebenden Gewalt.
2,5. Es wird von den, Könige zu gleicher

Zeit mit dem Hause der Departements-Depu,
t i r t t k zusammen berufen. D e Sitzung des ei-
ne^ endigt zugleich mit der Sitzung des an-
dern.,

26. Jede Versammlung des Hauses der
Pa i rs , die außer der Zei t , wo das Haus
der Deputirten seine Sitzung, hält , Stat t fin«
det, oder die der König nicht verordnet hat,
ist von Rechtswegen gesetzwidrig und nichtig.

27. D>e Ernennung der französischen Pai rs
kommt dem Könige zu. Ihre Zahl ist nicht be-
stimmt; er kanndie Würde derselben ändern
ft? auf Lebenszeit ernennen oder erblich mache»/
wie es ihm beliebt.

28. M i t fünf und> zwanzig Jahren haben
die Pairs Zutr i t t ins Haus,, aber bloß mit
dreyßig Iabren eine deliberative Stimme. ,

29.. Il»r Hause der Pairs sührl der Kanz«
ler von Frankreich und in seiner Abwesenheit
ein vom Könige ernannter Pair den Vorsitz.

Zo. Die Mitglieder der königl. Familie und
die Prinzen vom Geblür sind durch das Recht
ihrer Geburt Pairs. Sie haben, ihren Sitz
ljnmittl'Ibar nach dem Prästdeinen, aber nur
mit fünF und zwanzig Jahren eine dellberatwe
St imme.

Z l . Die Prinzen konneir nur mittelst eines
konig. Vefekls, dcr für jede Sitzung durch ei,
ne Botbschaft ausgesprochen w i rd , dcr Sitzung
des Hauses beywohnen, bey St ra fe , daß alles,
was im entgeqengesetzsen Fall in ihrer Gegen»
wart geschehen ^ null und nichtig ist.

Z2. Alle Btrathschlaguligenl des Hauses der
Pairs geschehen in Geheim.

53. Das Haus der Pairs erkennt über Ver<
brechen des Hochverraths und Vergehungen ge,
gen die Sicherheit des StaatS, welche das Ge-
setz bestimmen wird.

34. Kein Pair kann anders als mit Ge-
nehmigung des Hauses verhaftet, und in Cri-
minalsachen nur von demselben gerichtet «er-
den. ^

V a n .



V o n b e m H a u s e d e r D e p a r t e m e n t s «
D e p u t i r t e n .

Z5. Das Haus der Deputirleu wird aus
ben durch ble Wahlcollegicn, deren Oiganisa.
twn gesetzlich bestimmt werden soll, gewählten
Deputitten bestehen. " ^ " "

.36' Jedes Departement soll die nämliche
Anzahl von Deputirtcn haben wie bisher.

Z7- Die Deputirten werden auf 5 Jahre er-
wählt und so, daß ein Fünftel der Mitgl ie.
der des Haufts alljährlich erneuert wird.

Z8. Jeder Deplitirter, der Zutritt in das
Haus haben wi l l , «miß 4« ^ihre alt sey»/,
und >ouo Fr. directe Steuern bezahlen.

Z9. Wenn sich jedoch in dem Departement
nicht fünfzig Personen von dem angegebenen A l ,
ter, die wenigstens »uon Fr. directe Steuern be-
zahlen, vorfinden, so soll ihre Zahl durch die,
jungen ergänzt werden, welche die beträchtlich,
ßen Steuern unter 1000 Fr. bezahlen, und
letztere sollen bey der Wahl m.r ersteren cou,
surriren können.

40. Die Wählenden, welche an der Ernen.
»ung der Deplltirtrn Theil nehmen, haben kein
Stimmrecht/ wenn sie necht Zoo. Fr. direcle
Steuern bezahlen und wenigstens Za Jahre alr

4 ' . Die Präsidenten der Wahlcollegicn wer.
>en vom Könige und von Rechtswegen zu M i t .
gliedern des Collegnims ernannt.

4«. Wenigstens die Hälfte der Depufirsen soll
«us den Wahlfähigen genommen werden, die
ihren politischen Äusenthalt ( äo in ic iw i io l i -
N<zue) in dem Departement haben

4Z. Den Präsidenten des Hanfes der Depu.
tirten ernennt der Kö,,ig aels einem von dem
Hause ihm vorgelegten Verzeichnisse von fü»f
Mitglieder«.

44. D e Sitzungen l>es Hauuses sind vffent«
M ; aber wenn fünf Mitglieder! es verlangen,
so kann es sich in eine geheime Comite bil ,
ten.

45. Das Haus theilt sich in Bureaux,
«m über die Entwürfe zu verhandeln, die ihm
»on Seiten des Königs vorgelegt werden.

46 Es kann keine Verbesserung mit einem
Gesetze vorgenommen werden, wenn es nicht
«ls Comite von dem Könige vorgeschlagen,
«nd a« die Bureaux geschickt und dort verhau»
ielt worden ist

47. Das Haus der Deputirten erhält alle
Vorschläge zu Auflagen; erst wenn d,eie Vor.
schlage angenommen worden sind, konn.cn sie dem
Hause der Pairs vorgelegt werden.

Zur L. Z. Nr. 50.

48. E? kann keine Auflage gemacht und « .
hoben werden, wenn nicht beyde Häuser ihre
Zustimmung dazu gegeben haben, und b«r Kö,
nig sie sanctlcmirt hat.

49. Die Grundsteuer nird bloß auf einIabr
bewilligt. Bey den indirecten Steuern kann
es auf mehrere Jahre geschehen.

Fv. Der König beruft alljährlich beyde Häu-
ser zusammen, er vertagt sie, und kann das
der Departements Deputirten auflösen; aber in
diesem Falle muß er innerhalb drey Monaten
ein neues zusammen berufen.

5,. Wäkrend der Sitzung, und sechs W« .
chcn vor und nach der Sitzung kann kein kör.
perlicher Zw.,>ig gegen ein Mitglied des Hau.
ses angewanbi werden.

52. Kein Mitglied des Hauses sann, w<!h.
rcnd der Dauer der Sitznng, in CriminalMe,,
weder gerichtlich belangt oder verhaftet werden,
ausgenommen auf frischer That, nachdem das
Haus das gerichtliche Verfadren g geu ihn er-
laubt hat.

5Z- I ^ e Petition bey einem oder dem
andern Hause kann bloß schriftlich gemacht,
und überreicht werden. Das Gesetz verbietet de.
ren personlich vor die Schranken zu bringen.

( Beschluß folgt.)
' -<«» , » »»»—

Gsnz gleichlautend mildem Vertrage der
zwischen F,anl>eick und Oesterreich abgeschlos.
sen , („nd unserm lehten Blatte beygelegt wvs,
den ljt) clsolgle zu gleicher Zeit der Abschluß
besonderer Verträge mit Rußland, mit Groß.
dlittanlen und mit Preussen.

Bcp allen war für Frankreich unlerferlifiel-
Charles Maurice TaNeyrand. Perigord Fürst
von Brneoeul, und für Rußland wa/en es
Andreas Graf Rasoumoffsky und Karl Robert
Graf ron Ncsselrode; für Großbritamen : Lord
Vlcomle Castlereagh; Glaf Aberdten (konigs
Engli'cher Bolhschailer om Oestcrreichisch sais
Hefe) Lord Vieomlc Cathcarl (köuigl. Enal'.'
scher Bolbschaller am Russ.sch. faiserl. Höfe)
und General. Lieutenant Stewart (königl
Englische^ Gesandter om königl. Pteußischcn
H o f e ) ; fur Preussen Karl Auaust Freyherr 0
Hardenberg, und Karl Wilhelm Freyherr 0.
Humboldt, (könißl. Pleussis5er Gesandter cm
k. k. Hofe zu Wien.)

Jeder dieser Verträge halle, sowie 5es mit
Oesterreich abgeschlossene, 'Zusatz. A M e l / u O
zwar folgende: ^



K ü M a «ktikel bey dcm Vertrage nn! Rußland.
WeilHas Herzoglhum Warschau unter d.«

Verwaltung eines vo» Rußland eingesetzten
Prooiiorifchcn RalheS seit der Zeit steht, als eS
durch die Russ-schen Waffen besetzt worden ist,
so sind die beyden bohen conlrahilenden Theile
übereingekommen, sogleich eine Spezial Kom»
misfion zu ernennen, dit oos, d.yoen Theilea
aus einer gleichen Anzahl von Kommissaren
bestehen soll, mit dem Auftrage alle gegenfei,
tigen Forderungen zu untersuchen, zu liquid««
»en und auszugleichen.
(Schl.wiebeydem Zusahallikel mit Oesterreich.)

Zusatz «Atllfel mit Großbriltanien.
, ) S? . Allerchristlichste Majestät, indem

S i e >n Ansehung eines H,,nde!s, den die
Grundsätze deS natülilchen Rechts, und die
Aufklärung unserer Zeii verschmähen, m i l S r ,
Grsßbliltannischen Ma cstäl ganz gleiche Ge«
sinnungen ohne Einfb änkung nähret, macht
slch verbindlich, bey d.m künftigen Kongresse
sich mit England zu binden, und alle chrisi«
lichen Mächte zu vermögen, den Ncgerhandel
dermassen abzuschaffen. daß er allgemein auf.
höre, wie er auf alle Fälle von Seile Fra«k.
reichS in einem Zeiträume von 5 Jahren (wäh.
vend welcher schon kein Sklavenhändler seine
Sklaoen anderswo eusseyen und verkaufen
soll, als >nden Kolonien des S t i l e s , dessen
Unlerlhcn e ist.) endlich g nz aufhören soll.

2) Die bey^ei, Regl'erl!i<en werden also«
gl ich Konmi,,are ernennen, um ihre gegen
se, ig zuu Unterhalte de, Kriegsgesangenen
gemachten Auslagen zu e^h. el», und hiernach
wegen Ausgleichung deS Uebcrschuss s/ der auf
«einer oder der andern Seile sich zeigte, slch
auszugleichen.

z , Die gegenseitigen Krie;5gefangenen fol,
l n gehalten seyn , deovs si> ihren jetzigen Auf.
enthalt verlassen, ihre ebenfalls gemachlen
Prieatlchulden zu berichtigen, oder doch dafür
Sicherheit zu leisten.

4) Gleich nach der Ratisiealion dieseS Ver»
tragcs soll von beyden Seiten der Beschlag
aufgehoben werden, der sei! dem Jahre ,792
auf das Vermögen , die Einkünfte, Fordern«»
gen oder Effekten der hohen lontrahirenden
Mächte oder ihrer Unterthanen gelegt worden
seyn möchte.

Dieselben Kommissare, deren oben ( A l l . 2.)
crwähnl worden izt, sollen die Anforderungen

» der Großbrittan'schen Unterthanen über de«
Werlb, der ihnen dulch die Französischen Vehör-

dea unrechtmHsslg «ntzoselie» beveglichen nnh
unberveglla)e>i Ki l ler , >« nie über derselben
Verlust all ausständigen Schulden, oder an
anderem ul!lecht»aßHg feit oem Jahre 1792
4inter Beschlag Hcleglen Eigellldnm?, untelsu«
chen Uno richüg stellen. Frankreich verbindet
.sich »n dieser Hinsicht,, die englichen Usilerlha.
nen mit sdrn der Gerechtigkett zu behandcll»,
welche die Französischen Ultterlhsnen «n Enß^
tand gesunden had^en. «nd die Englische Re-
gierung, um dem neuen Zsilgnissl', das die a l .
liirlen Mächte S r . Allerchrisillchsten Majestät
von ihrem Verlangen, die Felgen der heillo«
sen Zcilen. dene, ĉ er gegenwärtige Friede
ein so glückliches Es'de macht, verschwinde»
zu machen, auch ihrer Sei ls bcyzutlNen, ver,
bindet sich, sobald ihren Unterthanen oollkom»
mene Gerechllgkcit geleistet sey« w i rd , auf
den ganzen Betrag deS Üeberschusses bey dem
Unlcrhallt der Kricgsgefanqenen also Verzicht
zu leisten, daß die Ratistzirung der darübe»
Von den Kommissaren abzuschließenden Arbeit,
die Erlassung des Betrags, so wie der Ersatz
des den Gloßblltlunischen Unierlhanen zuer«
kannten Guthabens, diese Verzichlleistung zu«
Vollständigkeit zu bringen Habe».

Z) Die beyden hohen Kontrahenten von
dem Verlangen beseelt, zwischen ihlen beyder»
seitigen Unterthanen oie freundschaftlichsten Ver«
hällnlss.' herzustellen, behalten ftch bevor, Nnd
versprechen sich, sobald möglich, sich über ihr
HHn lungSlvesen einzuo?rst?hen, und zur Be«
sörde^'g und Erweiterung der Wohlfahrt ih,
rer be^derse .̂igen Staate« einen Vergleich ah,
zuschließen.

(Bcbluß wie yben.)
Zusatz Arükel mit Preussen.

Obschon der zu Basel, am Z. April 1795,
und der am 9 Julius »Ho/ zu Tilsit abge«
fcklossene Friedenslratlat, so wie die Pariser
Konvention vom 20. September »803, und
alle anderweitigen, seil dem Baseler Traklat,
zwischen Preussen und Frankreich abgeschlossn
n«n V-rlräge schou in der Thal du ch den ge«
genwärligen Traktat vernicklet sind, so haben
die hohen ronlrahirenden Theile dennoch für
angemessen gefunden, ausdrücklich zu erklären,
daß die besagten Verträge in «llen ihren sowohl
offenen als geheimtn Artikeln, aufgören eine
verbindliche Kraft zu haben, «nd daß fie ge«
geseilig allen Rechten entsagen, und sich 00»
allen Verbindlichkeiten enlhlbtn, diedahcr lühO
ren töanlin.



chclt stch mil ihren geschätzten Ablägen beehrt zu werden,^ ^ ^ , ^ ^ ^ h

musikalischer I«i!rum7mcnma°ch"r «nd Ga. la .^ .e. D^^lermeiller
wohnhaft in der Kam.zinerstl«ssr N l 0 , 4 l . ; d " Verkau,hlaben auf
der Schustelblncke Ntv. 2Z.

Wohnungen zu vergeben« (2) ^
«»«. ^ause Nr '5. in der Stadt ist a»f künftigen Michael i dcr ganze zweyteStock,

.estchen^fn 4 3 ^ ' 1 Kabinet, . gera.m.gcn SP.sgewolb, 1 große« Küche, . großen
^ . l l Kcller, uud » Dachkammer in P«chl zu vergeben.
^ 2 ^ s.nd «selch im Znn Stock nemlichen H ^ , ^ 2 geraum.ge I.mmer auf d.e Gasse
u,d ? ^ n ^ ^ e l nebst 1 Küche, i Holzleg. , Dachkammer, und nötigenfalls l «eller

' u l ^ I d c r ^ ^ I ^ N K r e n ^ d e m H«nseigenlhümer im Häuft Nr. .46. a ^
>er St . Pelels. Vorstadt im obern Stock zu erkundigen.

Reisekallesch zu verkaufen. (Z) ^
<v« ?,« 3rarm«faner. Vorstadt im Lukmannischen Hause Nr. »8- sind 2 überführte

R e i s e ^ . a l l " / / ^ tt7y" Han^n .erkaufen, und ^ s Nähere hieoon dey de. zu ebe-
„ r E.de wohnenden Salllermeister zu erfragen. La'bach den ,5. Iunt) ^314.

Verpachtung der Zehende.

Ä . n 4. Iuly 18»4 Vormittag von 9 bs " "tzl "erdm in b«m

3.« dem ^ « n « ö«n°ücmm 8r kecer ls^wne^ »U ^ 2 ^ 5 .

?« , « ? und zwar in der Gm mde Ober - und U««'k,«cl.»u,.

0berle.e«°ke, (?. alendrun. Verbau, " e ^ r z . «roL°.w^



Xlsmubäl^u, ^ l 6 3 l e , ssros^Eläu, Xlemvvei-cw, Uru8^u,>,
81avmacti) ssorl^cke, H lenov l ^ , ttrümwi, Hra8cke, ^akurni^,
LmHcl^e, ?li«t2U2a, O6ut3cl2äoll 5cl,5äinki bn Vorn ^ i l k n i ^ ,

8arec8cdie, I 'opoix, kaLteme und l»ovaki-at3c!iinH im Wege der
Versteigerung an den Melstbiethendeu verpachtet werden. Die d?esfälli-
gen Pachlbedingnisse können in der Domaimn - Direktion zu Laibach,
bei 5er Hmsinttndenz zu Adelsberg, und in dem Domamen ̂  Bureau
zu den gewöhnlichen Amtsstuben eingesehen werden.

Adelsderg am 2 t . May 1814.

Der Domainen Receveur
Schmoll.

Weln 4 Verkauf in Laibach. (1)
I n dem Hanse Nf. 1?. auf dem alten Markt sind bey ?oo Eimer versckiedene

Gattungen guter, weißer und goldfarbiger Weine vom Iah e i 8 i i E merw^
d ! e s f a t t 7 " e n ? / m ^ V ^ ft-yer Hand zu verkaufend Kauflust^ können Ich

' " ' ' " ^ d e ? 3 ^ z ' i ^ " " 4. kr. ' "> 'en-


